	Ausgabe 08 - 2026
	 pdl.konkret ambulant
Der praxisnahe Informationsdienst für die Leitung von ambulanten Pflegediensten



	
				
	Übersicht: Qualitätsaspekte zur AKI

	Qualitätsaussage: Die ambulante AKI dient dem Ziel, die Patienten- und Versorgungssicherheit im Rahmen der ambulanten ärztlichen Behandlung nach Maßgabe des individuellen Bedarfs zu erhalten, zu fördern und zu verbessern. Sie dient auch der Verbesserung der Lebensqualität und ist auf individuelle, personenzentrierte Pflege- und Therapieziele wie die Sicherstellung von Vitalfunktionen, die Vermeidung von lebensbedrohlichen Komplikationen sowie die Verbesserung von Funktionsbeeinträchtigungen, die AKI erforderlich machen, und der sich daraus ergebenden Symptome zum Erhalt und zur Förderung des Gesundheitszustandes ausgerichtet. Bei beatmeten oder nicht beatmeten trachealkanülierten Personen besteht eine weitere Zielsetzung in der optimalen und individuellen Hinführung zur Dekanülierung, zur Entwöhnung von der invasiven Beatmung oder zur Umstellung auf eine nicht-invasive Beatmung. Die AKI umfasst auch die Anleitung der An- und Zugehörigen zur Stärkung ihrer Versorgungskompetenzen im Umgang mit der Erkrankung, insbesondere bei der Versorgung von Kindern und Jugendlichen. 

	1. Leitfrage: Ist eine sachgerechte Aufnahme oder Übernahme Ihres Pflegekunden aus einer anderen Versorgungseinrichtung erfolgt? 

	Dies ist nur dann zu prüfen, wenn die Aufnahme bzw. Übernahme innerhalb der letzten 6 Monate erfolgte. Die MD-Prüfer werden feststellen, ob die Informationssammlung zu Beginn oder nach Unterbrechung der außerklinischen Intensivpflege strukturiert erfolgte und somit gewährleistet ist, dass die wesentlichen Informationen zur Pflegesituation für die Planung und Vereinbarung erforderlicher und angemessener Maßnahmen vorliegen, z. B. Informationen über medizinische Diagnosen, den Medikamentenplan, eine Einschätzung zum Weaningpotenzial sowie Informationen zum bisherigen Versorgungsverlauf. 
Wichtig: Sie sind nicht für die Qualität und inhaltliche Präzision der ärztlichen An- bzw. Verordnung verantwortlich. Im Fall einer unvollständigen oder unverständlichen An- bzw. Verordnung sollte jedoch erkennbar sein, dass Sie sich um eine Kommunikation mit dem verordnenden Arzt zur Klärung offener Fragen bemüht haben. 
Achten Sie darauf, dass Sie Ihren Pflegekunden und seine Angehörigen bei der Aufnahme einbeziehen. Die Prüfer werden feststellen, ob diese die Gelegenheit hatten, Wünsche und Bedürfnisse zu äußern, und ob diese in der Planung berücksichtigt wurden.

	2. Leitfrage: Reagiert der ambulante Pflegedienst angemessen auf die im Einzelfall vorliegenden gesundheitlichen Gefährdungen und ist er auf Notfälle vorbereitet? 

	Hier werden die MD-Prüfer feststellen, ob und ggf. welche Vorkehrungen Sie getroffen haben, wenn Sie Kenntnis über möglicherweise bestehende Risiken und Gefahren in der außerklinischen Intensivpflegesituation erhalten haben, insbesondere offenkundige Risiken und Gefahren, d. h. Sachverhalte, die Sie im Rahmen der Durchführung des individuellen pflegerischen Auftrags wahrnehmen, ohne hierzu gesonderte Einschätzungen vornehmen zu müssen. 

	3. Leitfrage: Wird die AKI entsprechend der ärztlichen An- bzw. Verordnung erbracht? 

	Zur Beurteilung ist die Verfügbarkeit der ärztlichen An- bzw. Verordnung erforderlich. Auf Basis der verschiedenen weiteren Informationsquellen wird geprüft, ob Inhalt und Umfang der durchgeführten Maßnahmen der An- bzw. Verordnung und ggf. den im Rahmen von Hausbesuchen des verordnenden Arztes vorgenommenen Anordnungen entsprechen. 

	4. Leitfrage: Ist eine regelmäßige Kommunikation mit dem verordnenden Arzt erkennbar? 

	Hier werden die MD-Prüfer beurteilen, ob und in welcher Form Sie bei gesundheitlichen Veränderungen oder bei Veränderungen der Pflegesituation, die sich auf die verordneten und genehmigten Leistungen auswirken könnten, zum verordnenden Arzt Kontakt aufnehmen und in eine Kommunikation über Entwicklungen der außerklinischen Intensivpflege eintreten. 

	5. Leitfrage: Entspricht die Versorgung den vertraglichen Vereinbarungen des ambulanten Pflegedienstes zur außerklinischen Intensivpflege? 

	Bei dieser Frage geht es darum, ob die Versorgung Ihren Regelungen im individuellen Vertrag nach 
§ 132l Absatz 5 SGB V entspricht. Insbesondere geht es hier um das Vorliegen der vertraglich vereinbarten Qualifikationen. 

	6. Leitfrage: Entspricht die AKI dem aktuellen Stand des Wissens? 

	Die Prüfer müssen hier beurteilen, ob die Versorgung in den folgenden Bereichen dem aktuellen Stand des Wissens unter Berücksichtigung etwaiger besonderer Anforderungen im Einzelfall entspricht, insbesondere 
die spezielle Überwachung des Gesundheitszustands und die sich daraus ergebenden notwendigen Interventionen, 
· die Pflege des Tracheostomas und das Trachealkanülenmanagement, 
· das Sekretmanagement, 
· das Dysphagiemanagement, 
· die Bedienung und Überwachung eines Beatmungsgeräts, 
· die Anwendung von Inhalations- und Absauggeräten, 
· der Umgang mit einer Maske (inkl. Auf- und Absetzen) im Zusammenhang mit einer nicht-invasiven Beatmung, 
· die Erfassung und Bewertung von Vitalparametern, 
· die Einleitung und Durchführung von Notfallmaßnahmen und des Krisenmanagements sowie 
· die Umsetzung relevanter Inhalte der Medizinprodukte-Betreiberverordnung.

	7. Leitfrage: Erfolgen Information und Anleitung der An- und Zugehörigen zur Stärkung von Versorgungskompetenzen im Umgang mit der Erkrankung? 

	Vor der Information, Anleitung und Beratung sollte eine Einschätzung der Ausgangslage bei den Angehörigen der durch ambulante außerklinische Intensivpflege versorgten Person erfolgt sein. Dazu gehören eine Einschätzung der individuellen Voraussetzungen zum Erwerb relevanten Wissens sowie die Einschätzung vorhandener pflegerelevanter Fähigkeiten. Bei längerem Pflegeverlauf ist zu beurteilen, ob Veränderungen in der Versorgungskompetenz der Angehörigen festzustellen sind. 

	8. Leitfrage: Werden die im Einzelfall durchgeführten Maßnahmen dem individuellen Bedarf der versorgten Person gerecht? 

	Die Prüfer stellen im Zusammenhang mit dem von Ihnen erstellten Maßnahmenplan fest, ob die geplanten und vereinbarten Maßnahmen, z. B.: zur Ernährung oder Flüssigkeitsaufnahme oder zur Unterstützung bei der Fortbewegung, dem individuellen Bedarf Ihres Pflegekunden entsprechen und tatsächlich durchgeführt wurden.



